
Stand: 13.12.2025 08:19:10

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/6029

"Keine unnötigen bürokratischen Hürden für Ehrenamtliche"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/6029 vom 08.04.2015

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/6535 des HA vom 23.04.2015

3. Beschluss des Plenums 17/6888 vom 10.06.2015

4. Plenarprotokoll Nr. 46 vom 10.06.2015



 

17. Wahlperiode 08.04.2015 Drucksache 17/6029 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Angelika Weikert, Doris 
Rauscher, Arif Tasdelen, Ruth Waldmann, Susann Biedefeld, 
Kathi Petersen, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter 
Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl SPD 

Keine unnötigen bürokratischen Hürden für Ehrenamtliche 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass die im Bundessteuerblatt vom 25. November 2014 
bekannt gegebene Verschärfung der Dokumentationspflichten für 
Ehrenamtliche zur steuerlichen Anerkennung von Aufwands- und 
Rückspenden als Sonderausgaben wieder rückgängig gemacht wird.  

Dies betrifft insbesondere die Regelung, wonach die entsprechende 
Verzichtserklärung künftig bereits innerhalb von drei Monaten (statt 
wie bisher am Jahresende) einzureichen ist. 

 

 

Begründung: 

Etwa 36 Prozent der Menschen über 14 Jahre, also fast 3,8 Mio. Men-
schen, sind in Bayern ehrenamtlich tätig. Das Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr bezeichnet Bürgerschaftliches Engage-
ment deshalb selbst als „tragende Säule unserer Gesellschaft“. Zur 
Wertschätzung dieses Engagements sollte aber auch gehören, die 
bürokratischen Hürden so gering wie möglich zu halten. Der im Bun-
dessteuerblatt vom 25. November 2014 bekannt gegebene Beschluss 
des Bundesfinanzministeriums, der „im Einvernehmen mit den obers-
ten Finanzbehörden der Länder“ gefasst wurde (vgl. entsprechendes 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die Länder), sieht hinge-
gen eine unnötige Gängelung von Ehrenamtlichen vor: Wenn diese 
auf die Erstattung von Fahrtkosten verzichten, um sie steuerlich gel-
tend machen zu können, müssen sie das künftig deutlich aufwändiger 
dokumentieren. So heißt es in Punkt 3 des Schreibens mit dem Ge-
schäftszeichen IV C 4-S 2223/07/0010:005, dass „Ansprüche auf ei-
nen Aufwendungsersatz oder eine Vergütung […] ernsthaft einge-
räumt“ werden müssen. Unter „Ernsthaftigkeit“ versteht das Bundesfi-
nanzministerium unter anderem die „zeitliche Nähe der Verzichtser-
klärung zur Fälligkeit des Anspruchs“. Konkret: Die Verzichtserklärung 
sei „dann noch zeitnah, wenn bei einmaligen Ansprüchen innerhalb 
von drei Monaten und bei einer regelmäßigen Tätigkeit alle drei Mona-
te ein Verzicht erklärt wird“. Bislang hatte es genügt, die Verzichtser-
klärung jährlich einzureichen. Derartige Maßnahmen sind der Motiva-
tion der ehrenamtlich Tätigen keineswegs zuträglich und senden ein 
absolut falsches Signal, was den Stellenwert des Ehrenamts in unse-
rer Gesellschaft anbelangt. Die verschärfte Dokumentationspflicht ist 
deshalb umgehend rückgängig zu machen.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Angelika Weikert, Doris Rauscher u.a. SPD 
Drs. 17/6029 

Keine unnötigen bürokratischen Hürden für Ehrenamtliche 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene da-
für einzusetzen, dass die im Bundessteuerblatt vom 25. Novem-
ber 2014 bekannt gegebene Regelung der Dokumentationspflich-
ten für Ehrenamtliche zur steuerlichen Anerkennung von Auf-
wands- und Rückspenden als Sonderausgabe praxis- und anwen-
dungsgerecht gestaltet wird.  

Dies betrifft insbesondere die Regelung, wonach die entsprechen-
de Verzichtserklärung künftig bereits innerhalb von drei Monaten 
(statt wie bisher am Jahresende) einzureichen ist.“ 

Berichterstatter: Volkmar Halbleib 
Mitberichterstatter: Wolfgang Fackler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst.  

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 65. Sit-
zung am 23. April 2015 beraten und e i n s t im m i g  in der in I. 
enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Angelika Wei-
kert, Doris Rauscher, Arif Tasdelen, Ruth Waldmann, Susann Bie-
defeld, Kathi Petersen, Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Prof. Dr. 
Peter Paul Gantzer, Harry Scheuenstuhl SPD 

Drs. 17/6029, 17/6535 

Keine unnötigen bürokratischen Hürden für Ehrenamtliche 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass die im Bundessteuerblatt vom 25. November 2014 
bekannt gegebene Regelung der Dokumentationspflichten für Ehren-
amtliche zur steuerlichen Anerkennung von Aufwands- und Rück-
spenden als Sonderausgabe praxis- und anwendungsgerecht gestal-
tet wird.  

Dies betrifft insbesondere die Regelung, wonach die entsprechende 
Verzichtserklärung künftig bereits innerhalb von drei Monaten (statt 
wie bisher am Jahresende) einzureichen ist. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 3)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim­

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? –

 Keine Stimmenthaltungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bis die Auszählung abgeschlossen ist, fahren wir in 

der Tagesordnung fort.
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